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Übersicht über die geplanten Änderungspunkte 

Im Zuge gegenständlicher Änderung sind folgende - punktuelle - Abänderungen des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes der Marktgemeinde Leobersdorf geplant: 

Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

Änd.- 

Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

EK1 αDǸƴǎŜƭǎŘƻǊŦŜǊ 
{ǘǊŀǖŜά 

Leobersdorf (4018) 
/ Diverse Bereiche 

&ƴŘŜǊǳƴƎ α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜƴ 
{ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά Ƙƛƴ Ȋǳ 
α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƪǳǊȊ-/mittelfristigen 
Siedlungserweiterung (Wohnbauland), 
Änderung der Entwicklungsmaßnahme E04 
αƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ 
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎά ƘƛƴȊǳ α{ŎƘŀffung eines neuen 
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎκYŜǊƴƎŜōƛŜǘǎά; Adaptierung einer 
αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά 

EK2 α²ƛŜǎŜƴƎŀǎǎŜά Leobersdorf (4018) 
/ Diverse Bereiche 

!ŘŀǇǘƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ 
{ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά 

 

Abänderung Flächenwidmungsplanes 

Änd.- 

Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

F01 αwŜƛƳŜǊǿŜƎά Leobersdorf (4018) 
/ 147/31, 147/32, 
147/33, 147/34, 
147/35 und 147/36 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αGrünland-Grüngürtel-
Uferbegleitgrünά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebietά 

F02 Diverse Bereiche Leobersdorf (4018) Ergänzung bzw. Streichung von 
Kenntlichmachungen 

F03 αYƭŜƛƴƎŀǊǘŜƴ-
ǎƛŜŘƭǳƴƎά 

Leobersdorf (4018) 
/ 290/2, 291/1 und 
2242 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αVerkehrsfläche öffentlichά in 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά 

F04 αHirtenberger 
Straßeά 

Leobersdorf (4018) 
/ .639/1, 1295/4, 
1295/6, 1295/33 
und 1295/50 

Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘϦ ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlicƘά 

F05 αSchmelzgasseά Leobersdorf (4018) 
/ 1176/12 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 



Marktgemeinde Leobersdorf  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

raum und plan | April 2026  Seite | 5 

F06 αDǸƴǎŜƭǎŘƻǊŦŜǊ 
Straße α[Ŝƻ hǎǘάά 

Leobersdorf (4018) 
/ 1100/3 und 1110 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-lärmschutzoptimierte 
.ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά 
(Flächen für emissionsarme Betriebe, auf 
welchen Wohngebäude sowie sonstige 
Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, 
als diese für eine überwiegende Nutzung 
vorhanden sein müssen und maximal ein 
Ausmaß von 1% der rechnerisch ermittelten 
Gesamtgrundrissfläche je Grundstück 
ŀƴƴŜƘƳŜƴύΣ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
ForstwiǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-
ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ 
ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ 
emissionsarme Betriebe, auf welchen 
Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen 
nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine 
überwiegende Nutzung vorhanden sein müssen 
und maximal ein Ausmaß von 1% der 
rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche 
ƧŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ŀƴƴŜƘƳŜƴύ ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Kerngebiet-lärmschutzoptimierte BebŀǳǳƴƎά 
Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ 
emissionsarme Betriebe, auf welchen 
Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen 
nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine 
überwiegende Nutzung vorhanden sein müssen 
und maximal ein Ausmaß von 1% der 
rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche 
ƧŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ŀƴƴŜƘƳŜƴύ ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά 

Umwidmung von αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ 
ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

F07 αDǸƴǎŜƭǎŘƻǊŦŜǊ 
Straße 1ά 

Leobersdorf (4018) 
/ 1118/2, 1121 und 
1123/4 

Umwidmung von α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά 
ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά 

F08 α½ƛŜƎŜƭƻŦŜƴƎŀǎǎŜά Leobersdorf (4018) 
/ 899/1, 900/4 und 
2207/1 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ǳƴŘ Ǿƻƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Betriebsgebiet-Cмά 



Marktgemeinde Leobersdorf  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

raum und plan | April 2026  Seite | 6 

F09 αHochwasser-
grabenά 

Leobersdorf (4018) 
/ 1057/5, 1129/1, 
1129/2, 2213/2, 
2238, 2240/1, 
2240/4 und 663/16 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜά ƛƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-Freihalteflächen-Retentionsflächenά 

F10 αIn den Wiesenά Leobersdorf (4018) 
/ 1295/11 und 
1295/62 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

F11 αKottingbrunner 
Wegά 

Leobersdorf (4018) 
/ 1124/35 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
[ŅǊƳǎŎƘǳǘȊά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά 

F13 αFärbergasseά Leobersdorf (4018) 
/ 142/2 und 2239/3 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Grüngürtel-¦ŦŜǊōŜƎƭŜƛǘƎǊǸƴά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ǳƴŘ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜƴά 
ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

F14 αWiesengasseά Leobersdorf (4018) 
/ .88, 1256/1, 
1257/2, 1262/1, 
1262/2, 2214/6 
und 75  

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Wohngebiet-F4άΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
CǊŜƛƘŀƭǘŜŦƭŅŎƘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebiet-F4ά 
ǳƴŘ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und Forst-ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebiet-F4ά 

F15 αSüdlich 
Wiesengasseά 

Leobersdorf (4018) 
/ 1262/2 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-CǊŜƛƘŀƭǘŜŦƭŅŎƘŜƴά 
ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘάΣ 
Streichung Kenntlichmachung 
αwŜǘŜƴǘƛƻƴǎƎŜōƛŜǘά 

F16 αSchullnerwieseά Leobersdorf (4018) 
/ 152/1, 2326, 
2328, 2336, 2340, 
2341, 2352, 2354 
und 921/6 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebiet-н²9ά 
ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Freihalteflächen-
wŜǘŜƴǘƛƻƴǎŦƭŅŎƘŜƴά ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Freihalteflächen-
wŜǘŜƴǘƛƻƴǎŦƭŅŎƘŜƴά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
¦ŦŜǊōŜƎƭŜƛǘƎǊǸƴά ƛƴ α±ŜǊƪehrsfläche öffentlich-
Fuß- und RadwegάΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebiet-н²9ά ǳƴŘ 
ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Freihalteflächen-
wŜǘŜƴǘƛƻƴǎŦƭŅŎƘŜƴά ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlich-Fuß- und Radwegά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Grüngürtel-¦ŦŜǊōŜƎƭŜƛǘƎǊǸƴά 

F17 Diverse Bereiche Leobersdorf (4018) 
/ 1135/187, 
1135/231, 1166/2, 
1167, 1168, 
1171/1, 1172, 
1173/1, 1173/2, 
1174/5, 1174/7, 

Adaptierung im Sinne einer Vereinheitlichung 
ŘŜǎ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ ½ǿŜŎƪŜǎ ōŜƛ α.ŀǳƭŀƴŘ-
{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘά 
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1199/1, 1199/4, 
1202 und 9/1 

F18 Diverse Bereiche Leobersdorf (4018) 
/ 1295/77, 
1296/12, 1296/14 

α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
ǾŜǊƪŜƘǊǎōŜǎŎƘǊŅƴƪǘŜǎ .ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜǊ 
Angabe der maximalen Anzahl an Fahrten pro 
ha Baulandfläche und Tag 

F19 αJoseph Haydn-
Gasseά 

Leobersdorf (4018) 
/ 1135/419 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstätten-
¢ŜƴƴƛǎǇƭŀǘȊά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
CŜǳŜǊǿŜƘǊΣ wŜǘǘǳƴƎΣ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴά 
ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstätten-Tennisplatz, 
aƛƴƛƎƻƭŦά 

F20 α½ƛŜƎŜƭƻŦŜƴƎŀǎǎŜά Leobersdorf (4018) 
/ 179/1, 179/2, 
867, 868/1, 868/2, 
869/2, 869/4, 871, 
872, 873, 875, 876, 
878, 879, 880, 882, 
883/1 und 896/3 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Freihalte-flächen-
Siedlungsentwicklungά ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-Freihalteflächen-
Siedlungsentwicklungά ǳƴŘ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǇǊƛǾŀǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

F21 Diverse Bereiche Leobersdorf (4018) 
/ 1054, 1055/1, 
1135/340, 
1135/344, 189, 
190, 2286, 234/2, 
238/4, 238/5, 467, 
868/1, 868/2, 
869/2, 869/4, 871 
und 883/1 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
.ŀǘǘŜǊƛŜǎǇŜƛŎƘŜǊŀƴƭŀƎŜƴά ǳƴŘ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
.ŀǘǘŜǊƛŜǎǇŜƛŎƘŜǊŀƴƭŀƎŜƴά 

F22 αWassergasseά Leobersdorf (4018) 
/  96/1, 96/2, 97/1, 
97/2 und 2209/5 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ǳƴŘ Ǿƻƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά 

F23 Nördlich 
αGünselsdorfer 
{ǘǊŀǖŜά 

Leobersdorf (4018) 
/  .231, 1092/4, 
1092/5, 1096, 
1097/1, 1097/4, 
1119/10, 1119/2, 
1119/9 und 1121 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ αмΣрά 
ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ǳƴŘ ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά ǳƴŘ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
KernƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ αнΣлά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘάΣ ǳƴŘ ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ αнΣрά 
ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ 
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Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
KerngebietάΣ ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet für 
ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ αмΣрάΣ 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet für nachhaltige 
.ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ 
DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ αнΣлάΣ ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά mit 
ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ αнΣрά 
ǎƻǿƛŜ ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet für nachhaltige 
Bebauung-ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ 
einer höchstzulässigen Geschoßflächenzahl von 
αнΣрά 
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Aufbereitung und Darstellung der Themen Bevölkerungsentwicklung, Naturgefahren und 
Baulandbedarf gemäß §25 Abs. 4 NÖ ROG 2014 

Gemäß §25 Abs. 4 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. sind unbeschadet einer allfälligen 
Verpflichtung zur Durchführung einer strategischen Umweltprüfung jedenfalls die Themen 
Bevölkerungsentwicklung (einschließlich die durch die gegenständliche Änderung induzierte 
Bevölkerungszunahme), Naturgefahren (insbesondere in Hinblick auf unbebautes Bauland und davon 
ableitbaren Handlungsverpflichtungen) und Baulandbedarf (unter Berücksichtigung der 
Baulandreserven und der beobachteten und abschätzbaren Entwicklung im Baubestand) aktuell 
aufzuarbeiten und darzustellen. Diese Aktualisierungspflicht entsteht spätestens drei Jahre nach der 
letztmaligen Vorlage einer solchen Dokumentation bei der Aufsichtsbehörde, wobei diese letztmalige 
Vorlage entsprechend zu belegen ist. 

Die Marktgemeinde Leobersdorf verfügt zwar über ein erst kürzlich erstelltes Entwicklungskonzept. Da 
sich die Gemeinde jedoch sehr dynamisch entwickelt, scheint eine anlassbezogene Aktualisierung 
dieser Planungsgrundlagen dennoch als sinnführend: 

Bevölkerungsentwicklung1 

Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Leobersdorf weist insbesondere seit Beginn 
der 1980er Jahre einen starken Anstieg auf, wobei sich die Wachstumsraten seit Beginn der 2020er 
Jahre wieder einbremsen: 

Jahr absolut 1869=100 Änd. in % 

1869 1.762  100 0,0% 

1890 2.702  153 53,3% 

1900 3.558  202 31,7% 

1910 4.075  231 14,5% 

1923 3.969  225 -2,6% 

1934 3.793  215 -4,4% 

1951 3.515  199 -7,3% 

1961 3.396  193 -3,4% 

1971 3.561  202 4,9% 

1981 3.486  198 -2,1% 

1991 3.751  213 7,6% 

2001 4.149  235 10,6% 

2011 4.717  268 13,7% 

2021 5.065  287 7,4% 

2023 5.259  298 3,8% 

2025 5.344 303 1,6% 
Quelle: Statistik Austria, 2024; eigene Darstellung. 

 
  

 
1 Eine detaillierte Analyse relevanter demographischer, sozialer, räumlicher und wirtschaftlicher Strukturmerkmale 
ŘŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ŘŜǊ aŀǊƪǘƎŜƳŜƛƴŘŜ [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦ ƛǎǘ ŘŜƳ α{ƻȊƛŀƭǎǘǊǳƪǘǳǊƳƻƴƛǘƻǊ [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦά ό½¢-Büro DI Josef 
Hameter ς büro raum und plan: 2026) zu entnehmen.  
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Die Wachstumsraten der Bevölkerungsentwicklung liegen seit den 1990er Jahren auch über jenen des 
Bezirks und über jenen des Landes.  

Abbildung: Bevölkerungsentwicklung im Vergleich zu Bezirk und Land  

 
Quelle: Statistik Austria, 2026, eigene Darstellung. 

Die kontinuierlichen Bevölkerungszuwächse der vergangenen Jahrzehnte sind ς mit Ausnahme 
weniger Jahre ς eher auf positive Wanderungsbilanzen und im geringeren Ausmaß auf 
Geburtenüberschüsse zurückzuführen.  

Jahr 
Bevölkerung 
Jahresbeginn Veränderung 

Geburten-
bilanz 

Wanderungs-
saldo 

Statistische 
Korrektur 

Bevölkerung 
Jahresende 

2002  4.218  36 5 33 -2  4.254  

2003  4.254  68 29 39 0  4.322  

2004  4.322  41 19 21 1  4.363  

2005  4.363  40 5 34 1  4.403  

2006  4.403  -19 5 -21 -3  4.384  

2007  4.384  52 3 47 2  4.436  

2008  4.436  43 -7 51 -1  4.479  

2009  4.479  91 5 86 0  4.570  

2010  4.570  88 10 79 -1  4.658  

2011  4.658  89 23 62 4  4.747  

2012  4.747  2 -2 5 -1  4.749  

2013  4.749  101 18 85 -2  4.850  

2014  4.850  41 16 19 6  4.891  

2015  4.891  33 16 18 -1  4.924  

2016  4.924  -20 16 -37 1  4.904  

2017  4.904  11 5 7 -1  4.915  

2018  4.915  -28 -15 -12 -1  4.887  

2019  4.887  10 15 -4 -1  4.897  

2020  4.897  49 -8 57 0  4.946  

2021  4.946  172 13 158 1  5.118  
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2022  5.118  141 -1 145 -3  5.259  

2023 5.259 6 7 1 -2 5.265 

2024 5.265 79 -15 94 0 5.344 

Quelle: Statistik Austria, Blick auf die Gemeinde; eigene Darstellung. 

 

Ausgewählte Aspekte zur demographischen Struktur der Marktgemeinde Leobersdorf 

Zu den geänderten Größenverhältnissen der Bevölkerung kommen Verschiebungen deren 
Altersstruktur. Aufgrund der starken Bevölkerungszuwächse der letzten Jahrzehnte liegen in der 
Marktgemeinde Leobersdorf die Anteile der Kinder und Jugendlichen unter 22 Jahren sowie der 
Erwerbsbevölkerung (leicht) über dem Landesschnitt.  

Tabelle 1: demographischer Wandel  

Altersgruppen im Vergleich zum Land 

 

Gemeinde NÖ  

2011 2023 2023 

Kinder und Jugendliche unter 
20 Jahren 

23,7 20,1 19,5% 

Bevölkerung im Erwerbsalter 
(20 bis 64) 

60,5 62,2 59,4% 

Bevölkerung 65+ 15,8 17,7 21,1% 

Quelle: Statistik Austria 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Altersverteilung der Bevölkerung der Marktgemeinde Leobersdorf 
nach ausgewählten Altersgruppen.  

Tabelle 2: Anteile ausgewählter Altersgruppen an Wohnbevölkerung* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Altersgruppen 

Gemeinde Bezirk 

2015 2020 2025 2025 

0-2 Jahre 2,9% 2,5% 2,5% 2,4% 

3-5 Jahre 3,3% 2,7% 3,2% 2,8% 

6-9 Jahre 3,7% 4,2% 3,6% 3,9% 

15-19 Jahre 5,5% 4,8% 4,5% 5,0% 

20-24 Jahre 6,9% 5,7% 6,1% 4,8% 

65 bis 84 14,9% 15,8% 16,3% 18,3% 

85+ 1,8% 1,9% 2,0% 2,6% 

Erläuterung: *Anteile Altersgruppen an Hauptwohnsitzen (HWS); Quelle: 
Statistik Austria 
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Einschätzung der Qualität des Kinderbetreuungsangebotes der Marktgemeinde Leobersdorf 

Die Qualität des Kinderbetreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren kann anhand des 
±ŜǊŜƛƴōŀǊƪŜƛǘǎƛƴŘƛƪŀǘƻǊǎ όα±LCάύ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘŜǊkammer2 beurteilt werden. Dieser berücksichtigt die 
Anzahl der jährlichen Schließtage, das Ausmaß und die Lage der Öffnungszeiten sowie das Angebot 
eines warmen Mittagessens. 2025 erfüllte die MG Leobersdorf alle genannten Kriterien, was einer 
Klassifizierung der Kategorie A entspricht, weshalb das Kinderbetreuungsangebot der Gemeinde als 
sehr gut eingestuft werden kann.  

Arbeitsplatzangebot in der Marktgemeinde Leobersdorf 

Die Marktgemeine Leobersdorf verzeichnet einen positiven Pendlersaldo. Im Gegensatz zum Bezirk 
liegt die Zahl der Einpendler:innen auch im langfristigen Beobachtungszeitraum kontinuierlich über 
jener der Auspendler:innen. Der Index des Pendlersaldo sinkt zwar zwischen 2011 und 2021, bleibt 
jedoch erheblich über jenem des Bezirks. Der Einpendler:innenüberschuss kann als Hinweis auf die 
relative Arbeitsplatzdichte (im Vergleich zu "Schlaforten") gewertet werden.  

Pendlersaldo 

 Gemeinde Bezirk  
 2011 2021 2011 2021 

Erwerbspendler 
am Arbeitsort 
(Einpendler) 

2 072 2 334 30 265 34 820 

Erwerbspendler 
am Wohnort 
(Auspendler) 

1 636 2 040 49 310 55 471 

Pendlersaldo 436 294 -19 045 -20 651 

Index 
Pendlersaldo*  

126,7 114,4 61,4 62,8 

 

 

 

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung 

Die Abschätzung der künftigen Bevölkerungsentwicklung erfolgt anhand des Verfahrens der 
"Trendextrapolation", wobei der Trend der Vergangenheit in die Zukunft fortgeschrieben wird3. Da bei 
den Methoden 1 und 2 nur mit jeweils zwei Ausgangsdaten gearbeitet wird, werden in dem einen Fall 
die Daten der Jahre 2011 und 2025 (Varianten 1a und 2a), im anderen Fall jene der Jahre 2001 und 
2025 (Varianten 1b und 2b) angesetzt. Dementsprechend variieren die Ergebnisse, da der Trend der 
jüngeren Vergangenheit stärker oder schwächer betont wird. Die restlichen drei Methoden arbeiten 
mit allen drei Eingangsvariablen.  

  

 
2 https://kinderbetreuungsatlas.aknoe.at/  
3 Für die Prognose werden unterschiedliche Berechnungsmethoden angewandt, für deren Ergebnisse ein 
arithmetischer Mittelwert unter Ausscheidung des Minimal- und Maximalwertes errechnet wird. 

Erläuterung: *Der Index berechnet sich als Anteil der Erwerbstätigen am Arbeitsort 
an den Erwerbstätigen am Wohnort, der mit 100 multipliziert wird. Ein Indexwert 
ǸōŜǊ млл ƪŀƴƴ ŀƭǎ α«ōŜǊƘŀƴƎά Ǿƻƴ !ǊōŜƛǘǎǇƭŅǘȊŜƴ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ Ȋǳ ŘŜƴ ŀƴǎŅǎǎƛƎŜƴ 
Arbeitskräften in der Gemeinde interpretiert werden  
Quelle: Statistik Austria 

https://kinderbetreuungsatlas.aknoe.at/
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Tabelle 3: Variantenberechnungen zur Bevölkerungsprognose 20354 

Methode Variante 
Personen mit 
Hauptwohnsitz 

ά!ǊƛǘƘƳŜǘƛǎŎƘŜ CǳƴƪǘƛƻƴϦ  
Variante 1a (2011,2025)  
Variante 1b (2001, 2025)  

5.789 

5.842 

"Geometrische Funktion"  
Variante 2a (2011, 2025)  
Variante 2b (2001, 2025) 

5.939 

5.838 

"Geometrische Reihe aus 3 Werten"  Variante 3 (2001, 2011, 2025) 5.663 

"Trendberechnung 1. Grades"  Variante 4 (2001, 2011, 2025) 5.932 

"Trendberechnung 2. Grades"  Variante 5 (2001, 2011, 2025) 6.019 

Mittelwert 1 (unter Ausschluss der 
Extremwerte 2001 und 2025) 

V1a, V2a, V3, V4, V5  
5.904 

Mittelwert 2 (unter Ausschluss der 
Extremwerte 2011 und 2025) 

V1b, V2b, V3, V4, V5  
5.853 

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen 

Berechnet man die prognostizierte Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz, zeigt sich, dass für die 
Marktgemeinde Leobersdorf gemäß Trendprognosen im Jahr 2035 mit 5.853 (Beobachtungszeitraum 
2011 bis 2020) bzw. mit 5.904 (Beobachtungszeitraum 2001 bis 2020) Einwohner:innen zu rechnen ist. 
Dies entspricht einer Bevölkerungszunahme bis 2035 von 509 bis 560 Personen bzw. einer Zunahme 
von 9,5% bzw. 10,5% im Vergleich zum Jahr 2025. 

Abbildung 1: Bevölkerungsprognose (Personen mit Hauptwohnsitz) bis zum Jahr 2035 

 
Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen 

 
4 Für die Berechnung wurden die Zahlen der Volkszählung 2001 (4.150 Einwohner:innen), der Registerzählung 2011 
(4.721 Einwohner:innen) und der Statistik des Bevölkerungsstandes (1.1.2025) (5.344 Einwohner:innen) 
herangezogen.  
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Von besonderem Interesse auf Gemeindeebene ist vor allem die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen, da in 
dieser in den nächsten Jahren die Gründung eines eigenen Haushaltes mit jeweiligem Baulandbedarf 
zu erwarten bzw. am wahrscheinlichsten ist. Im Jahr 2025 gab es 565 Personen im Alter von 15 bis 24 
Jahre in Leobersdorf, was einem Anteil von 10,6% an der Gesamtbevölkerung entspricht. 

Baulandbedarf 

Wie vom Gesetzgeber seit Anfang 2026 vorgesehen, soll unter diesem Kapitel der Baulandbedarf der 
Gemeinde unter Berücksichtigung der Baulandreserven und der beobachteten und abschätzbaren 
Entwicklung im Baubestand abgeschätzt werden. 

Ausgangspunkt dieser qualitativen Betrachtung der baulichen Entwicklung ist in einem ersten Schritt 
die Darstellung der aktuellen Baulandreserven im Sinne einer αherkömmlichenά, rein quantitativen 
Betrachtung: 
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Abbildung: Quantitative Auswertung der Baulandreserven (Anm.: eine vergrößerte Darstellung findet sich als separate Plandarstellung) 
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Eine rein quantitative Betrachtung der Baulandflächen ergibt somit aktuell folgendes Bild: 

Abbildung: Quantitative Flächenbilanz 

 

Bezugnehmend auf das gewidmete Wohnbauland ist in der quantitativen Betrachtung derzeit von 
rund 121 ha bzw. 18,3% an Baulandreserven, erweitert um das Betriebsbauland/Sonderbauland 
(gesamtes Bauland) von rund 212 ha oder 27% an Baulandreserven auszugehen. 

Eine Einschätzung der Baulandreserven, welche nicht bloß die reinen Flächen betrachtet, sondern auch 
Aspekte der Verfügbarkeit, bewilligte aber noch nicht umgesetzte Projekte, Projekte in Planung, der 
αBodenmobilitätά (Nutzung als privater Garten, Parkplatz, sonstige private oder betriebliche Nutzung) 
der Einschränkung aufgrund von Naturgefahren oder Aufschließungszonen, ergänzt um beobachtbare 
und abschätzbare Entwicklung im Baubestand, ins Kalkül zieht, erscheint für eine mittel- bis langfristige 
Bewertung des Wohnbaulandbedarfes der ς aus raumordnungsfachlicher Sicht ς zielführendere Weg. 

Daher wurde ein einem nächsten Schritt ς im Sinne eines Baulandmonitorings ς versucht, die 
vorhandenen Flächenreserven einer qualitativen Betrachtung zu unterziehen: 
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Abbildung: Qualitati ve Auswertung der Baulandreserven (Anm.: eine vergrößerte Darstellung findet sich als separate Plandarstellung) 
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Eine qualitative Betrachtung der Wohnbaulandflächen ergibt folgendes Bild: 

Abbildung: Qualitative Bewertung der Wohnbaulandreserven 

 

Wie aus der Auswertung und der obenstehenden Tabelle ersichtlich ist, sind bei den rund 22 ha an 
Wohnbaulandreserven ς rund die Hälfte dieser Flächen oder rund 12 ha weisen eine eingeschränkte 
Bebaubarkeit aufgrund von Aufschließungszonen oder Naturgefahren auf - rund 9 ha (oder rund 40%) 
die Verfügbarkeiten unbekannt, wodurch hier keine gesicherte Aussage zur Entwicklung in den 
nächsten 10 Jahren getroffen werden kann. Auch ist eine Einflussnahme auf die Mobilisierung durch 
die Gemeinde äußerst begrenzt, wodurch hier nur möglichst plausible Annahmen getroffen werden 
können. Aufgrund der Entwicklung der Reserven über die letzten Jahre und die teilweise 
eingeschränkten Nutzbarkeiten wird hier eine Schätzung von rund 5-10% an Mobilisierung 
ausgegangen. 

Hinsichtlich der bebauten Fläche mit ungenutzten Gebäuden (keine Wohnsitzmeldung gemäß GWR) ς 
also de facto αLeerständeά ς ist derzeit von einem Wert von rund 4,8 ha auszugehen. 

Auswertung / Analyse / Prognose 

Bezugnehmend auf die Ergebnistabelle in der Abbildung αQualitative Bewertung der 
Wohnbaulandreservenά wurde nun in einem nächsten Schritt versucht, eine Prognose der 
Bevölkerungsentwicklung aufgrund der qualitativ aufgezeigten Reserven anzustellen. Hierbei wurden 
folgende Annahmen getroffen: 

¶ Die jeweiligen Kategorien wurden mit einer Wahrscheinlichkeit, dass diese auch tatsächlich in 
den nächsten 10 Jahren mobilisiert werden, in Prozent versehen; dabei wurden folgende 
Annahmen getroffen: 

o αVerfügbarkeit nicht bekanntά: p10 = 7,5% (Mittelwert aus 5-10%) 
o αBewilligtes Projektά: p10 = 90% 
o αProjekt in Planungά: p10 = 75% 
o αPrivatgartenά: p10 = 5% 
o αParkplatzά: p10 = 1% 
o αprivate/betriebliche Nutzungά: p10 = 10% 

¶ Die daraus resultierenden tatsächlich abschätzbaren Flächenausmaße der einzelnen 
Widmungskategorien (αSUMά in nachstehender Tabelle) wurden hinsichtlich der maximalen 
Ausnutzbarkeit für Wohnungen gemäß Flächenwidmung (αpot WE/haά) und der 
Wahrscheinlichkeit in %, dass diese maximale Ausnutzung auch tatsächlich passiert (α% 
Ausn.ά), bewertet 
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¶ Als allgemeine Annahmen wurde ein 80%-Anteil an Nettofläche für Wohnungen an der 
Grundrissfläche, eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 75 m² und eine Belegung pro 
Wohneinheit von 2 Einwohner:innen angenommen 

Die führt zu folgendem Ergebnis: 

Tabelle: Bevölkerungsprognose 10 Jahre aufgrund qualitativ bewerteter Wohnbaulandreserven 

  % pot Sum Sum 

 Sum Ausn. WE/ha WE EW 

BW 1,15 80% 100 92 183 

BW-2WE 1,21 50% 20 12 24 

BWN 0,01 80% 150 1 3 

BK 1,89 80% 100 151 303 

BKN 2,85 80% 150 342 684 

BA 0,01 50% 20 0 0 

SUMME    599 1198 

Als Ergebnis ist somit davon auszugehen, dass in den nächsten 10 Jahren aufgrund der bestehenden 
Wohnbaulandreserven 600 Wohnungen entstehen bzw. die Marktgemeinde Leobersdorf um rund 
1.200 Einwohner:innen anwachsen wird. 

Beobachtung der baulichen Entwicklung und Bevölkerungsentwicklung der letzten 10 Jahre 

Betrachtet man die in den letzten 10 Jahren (2016-2026) fertiggestellten Bauvorhaben im 
Wohnungsbau, so ergibt sich folgendes Bild: 

Typ Wohneinheiten 

Abbruch+Neubau 1 

Abbruch+Neubau EFH 3 

Doppelhaus 8 

Doppelhaus - Nachverdichtung 2 

EFH 18 

EFH - Nachverdichtung 2 

Reihenhaus 12 

WHA 485 

Gesamt 531 

Von den in den letzten 10 Jahren neu entstandenen 531 Wohneinheiten sind gemäß obiger 
Auswertung der weitaus überwiegende Anteil (485 Wohneinheiten oder rund 91%) im Zuge der 
Errichtung von Wohnhausanlagen entstanden. Im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2025 ist die 
Wohnbevölkerung von 4.891 auf 5.344 Einwohner:innen gestiegen, was einen Zuwachs von 453 
Personen bedeutet. 
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Naturgefahren 

Aufgrund der gegebenen topographischen und naturräumlichen Verhältnisse innerhalb des 
Gemeindegebietes von Leobersdorf sind u.a. folgende naturräumliche Gefährdungen von 
widmungsspezifischer Relevanz (Niederschlag findet diese Auswertung insbesondere auch in der 
qualitativen Bewertung der Wohnbaulandreserven): 

Hochwasser /Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung 

Die Hochwasserabflussverhältnisse (HQ 100) innerhalb der Marktgemeinde Leobersdorf lassen sich 
wie folgt darstellen: 
 

 
Quelle: NÖ Atlas, 2025; eigene Darstellung 

 
Untersuchungen zur Hochwasserabflusssituation haben ergeben, dass insbesondere entlang der 
Triesting großflächige 100-jährige Hochwasserabflussgefährdungen gegeben sind. 
 
Hinsichtlich der Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung sind für das Gemeindegebiet 
derzeit keine Gefährdungsbereiche ausgewiesen 
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Geogene Gefährdungen (Rutsch- bzw. Sturzprozesse) 

Aufgrund der topographischen Verhältnisse sind innerhalb des Gemeindegebietes von Leobersdorf 
lediglich Rutschprozesse ausgewiesen, welche sich hauptsächlich an den westlichen Ausläufern des 
Wienerwaldes am Lindenberg konzentrieren: 
 

 
Quelle: NÖ Atlas, 2026; eigene Darstellung. 

Bewertung der im Zuge gegenständlichen Verfahrens vorgenommenen Widmungsmaßnahmen im 
Hinblick auf den Baulandbedarf und die Bevölkerungsentwicklung 

Eine Bewertung der im Zuge gegenständlichen Verfahrens vorgenommenen Widmungsmaßnahmen 
im Hinblick auf den Baulandbedarf und die Bevölkerungsentwicklung betrachtet den Saldo des 
Wohnbaulandes, welcher mit den ς in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten ς Prognosen für 
die nächsten 10 Jahre abzuwägen ist. 

Hierzu ist anzumerken, dass lediglich unter Änderungspunkt F14 (αWiesengasseά) de facto neues 
Wohnbauland gewidmet werden soll, nämlich rund 10.500 m² an αBauland-Wohngebietά. Unter der 
Annahme, dass unter den vorgesehenen Bebauungsbestimmungen gemäß Bebauungsplan (35%, 
höchstzulässige Gebäudehöhe von 7 Meter) rund 7.350 m² an Grundrissfläche möglich sind, diese zu 
80% netto genutzt werden kann und aufgrund der Siedlungsrandlage von moderater Verdichtung 
(Annahme: 90 m²/Wohneinheit) ausgegangen werden kann, ist unter der Annahme von 2,2 
Bewohner:innen pro Wohneinheit von einem prognostizierten Zuwachs von 65 Wohneinheiten oder 
144 Bewohner:innen auszugehen. Dies entspricht rund 12% des prognostizierten Zuwachses der 
nächsten 10 Jahre aufgrund der Baulandreserven. 

  



Marktgemeinde Leobersdorf  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

raum und plan | April 2026  Seite | 22 

Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 

 

1. Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

 
 

1.1. αDǸƴǎŜƭǎŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜά ό9K1) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf / Diverse Bereiche 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 

 

¶ &ƴŘŜǊǳƴƎ α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά Ƙƛƴ Ȋǳ 
α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƪǳǊȊ-κƳƛǘǘŜƭŦǊƛǎǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά 

¶ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜ 9лп αƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎά 
ƘƛƴȊǳ α{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎκYŜǊƴƎŜōƛŜǘǎά 

¶ !ŘŀǇǘƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά 
 

1.1.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Das betreffende Areal liegt südlich der Günselsdorfer Straße östlich des Wiener Neustädter Kanals. Der 
angrenzende Bereich nördlich der Günselsdorfer Straße wird derzeit überwiegend als Wohnbauland 
widmungsmäßig genutzt. Die südlich situierten Bereiche werden derzeit widmungsgemäß 
landwirtschaftlich bzw. für den Pferdesport genutzt. 

Detaillierte Informationen zur räumlichen Situation im betreffenden Bereich sind dem beiliegenden 
.ŜǊƛŎƘǘ α{ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜǎ DŜǎŀƳǘƪƻƴȊŜǇǘ όaŀǎǘŜǊǇƭŀƴύ [Ŝƻ hǎǘά ς Bereich Günselsdorfer Straße, 
2544 Leobersdorf (ZT-Büro DI Josef Hameter ς Büro raum und plan: 2026) zu entnehmen. 

Das aktuell rechtsgültige Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Leobersdorf sieht für den 
angesprochenen Bereich östlich des Wiener Neustädter Kanals und südlich der Bundesstraße18 
(Günselsdorfer Straße) aktuell die α(teilweise langfristige) Schaffung eines neuen 
WohnƎŜōƛŜǘŜǎκYŜǊƴƎŜōƛŜǘŜǎάΣ αDǊŜƴȊŜƴ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ōȊǿΦ ŘƛŜ α{ŎƘŀŦŦǳƴƎ 
attraktiver Rad- ǳƴŘ CǳǖǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴά ǾƻǊΦ 

1.1.2. Anlass für die geplante Entwicklungsmaßnahme 

Wesentlicher Hintergrund zur Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes im angegebenen 
Bereich stellt die geplante, kurzfristige Übersiedlung eines bestehenden Leitbetriebes der Gemeinde 
όαƎǿǘ DƳōIάύ ǎŀƳǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜǊ ōŜǘǊƛŜōƭƛŎƘŜǊ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘŀǊΦ 5ƛŜǎŜ aŀǖƴŀƘƳŜ 
dient in erster Linie der Unterstützung des Verbleibs des Leitbetriebes in der Gemeinde und ist kurz- 
bis mittelfristig umzusetzen, wodurch die langfristige Perspektive des Entwicklungskonzeptes zur 
Schaffung von Wohnbauland (Kerngebiet) adaptiert werden muss. 

Weiters hat gemäß dem Leitziel unter §1 Abs 2 Z 3 NÖ ROG die Siedlungsentwicklung innerhalb von 
oder im unmittelbaren Anschluss an Ortsbereiche zu erfolgen, wobei eine flächensparende verdichtete 
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Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, sowie Bedachtnahme auf die 
Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel angestrebt werden soll. 

Vor diesem Hintergrund und angesichts des abschätzbaren Bedarfs an zusätzlichem Wohnbauland soll 
der gegenständliche, südlich der Günselsdorfer Straße gelegene Bereich künftig ŀƭǎ αkurz- bis 
mittelfristiger Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung (Wohnbaulandύά festgelegt werden. Weiter 
östlich soll die ς ƛƳ mǊǘƭƛŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜ aŀǖƴŀƘƳŜ αƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ 
eines neuen Wohngebietesά ƛƴ α{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘŜǎ κ YŜǊƴƎŜōƛŜǘŜǎά geändert 
werden. 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǎƛƴŘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜƴ αDǊŜƴȊŜƴ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά 
geringfügig anzupassen, um die künftigen Flächen effizient nutzen zu können. 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά / Entwicklungskonzept) 

¶ wegen einer wesentlichen Änderung der Grundlagen, bzw. 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 

1.1.3. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Maßnahme werden keine Widersprüche zu überörtlichen Festlegungen (wie 
z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das Regionale Raumordnungsprogramm Bezirk 
Baden sieht für den gegenständlichen Bereich ς bis auf eine im Süden entlang des Hochwassergrabens 
verlaufende Uferzone - keine relevanten Festlegungen vor: 

Abbildung: Ausschnitt aus dem aktuell rechtsgültigen Regionalen Raumordnungsprogramm Bezirk 
Baden 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ 
betreffenden Maßnahme aus dem konkreten Standortbezug, welcher keine alternativen betrieblichen 
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Standortüberlegungen zulässt όǎΦŀΦ ōŜƛƭƛŜƎŜƴŘŜǎ αSiedlungsstrukturelles Gesamtkonzept (Masterplan) 

[Ŝƻ hǎǘά) und eine Prüfung alternativer Standorte für die vorgesehene Entwicklungsmaßnahme daher 
als obsolet erscheinen lässt. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Angesichts der vorgesehenen Entwicklungsmaßnahme erscheint eine Prüfung der Auswirkungen auf 
bestehende Widmungsflächen oder Nutzungsstrukturen aufgrund der allgemeinen Vorgaben des 
Entwicklungskonzeptes auf die mögliche Umsetzung in der Flächenwidmung aus 
raumordnungsfachlicher Sicht in dieser Phase der Entwicklungsplanung und zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht abschließend prüfbar. Vielmehr wird hierbei auf die Erläuterungen zur Änderung der 
Flächenwidmung in diesem Bereich verwiesen. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Die vorgesehene Maßnahme zielt auf eine kurz- bis mittelfristige Nutzungsänderung der betreffenden 
Flächen ab, wobei bestehende Infrastrukturen genutzt und die hohe Lagegunst in Anspruch 
genommen werden können und daher von einer positiven bodenpolitischen Maßnahme auszugehen 
ist. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen  

Angesichts der vorgesehenen Entwicklungsmaßnahme erscheint eine Prüfung der Auswirkungen auf 
bestehende Verkehrsverhältnisse aufgrund der geringen Bestimmtheit der möglichen Umsetzung auf 
der Ebene des Örtlichen Entwicklungskonzeptes aus raumordnungsfachlicher Sicht in dieser Phase und 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sinnvoll prüfbar. Vielmehr wird hierbei auf die 
Erläuterungen zur Änderung der Flächenwidmung in diesem Bereich verwiesen. 

Artenschutz 

Aufgrund der wenigen Bestimmtheit und des Zeitpunktes der tatsächlichen Widmungsmaßnahme ist 
eine Prüfung des Artenschutzes auf Ebene des Örtlichen Entwicklungskonzeptes nicht sinnvoll. 

Naturschutz ς Naturdenkmäler 

In rund 50 Meter Entfernung von der östlichen Grenze des Untersuchungsgebietes, auf der 
gegenüberliegenden Seite der Kirchengasse auf Gemeindegebiet von Schönau an der Triesting 
ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭ α{ŎƘƭƻǎǎǇŀǊƪ {ŎƘǀƴŀǳ ŀƴ ŘŜǊ ¢ǊƛŜǎǘƛƴƎάΥ 
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Abbildung 2: Bestehendes Naturdenkmal in der Nähe des Untersuchungsgebietes 

 

§12 des NÖ Naturschutzgesetzes besagt bezüglich Naturdenkmälern Folgendes: 

αόнύ {ƻǿŜƛǘ ŘƛŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎ ŜƛƴŜǎ bŀǘǳǊƎŜōƛƭŘŜǎ ŦǸǊ ŘŜǎǎŜƴ 9ǊǎŎƘŜƛƴǳƴƎǎōƛƭŘ ƻŘŜǊ ŘŜǎǎŜƴ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ 
mitbestimmende Bedeutung hat, kann diese in den Naturdenkmalschutz einbezogen werden. 

(3) Am Naturdenkmal dürfen keine Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot 
bezieht sich auch auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen erhebliche Auswirkungen auf das Naturdenkmal 
ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz und der Pflege des 
bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭŜǎ ŘƛŜƴŜƴ ǳƴŘ ƛƳ 9ƛƴǾŜǊƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊōŜƘǀǊŘŜ ƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 

Gemäß §12 NÖ NSchG 2000 sind auch Ausstrahlungswirkungen auf das Schutzgebiet zu beachten. Die 
im Naturdenkmalbescheid genannten Ausweisungsgründe bzw. Schutzgüter stellen sich dabei wie 
folgt dar: 

Mit Bescheid vom 14.12.1987 wurde der Schlosspark Schönau/Triesting mit den Grundstücken Parz. 
Nr. 62/1, 62/2, 63/2, 63/3, 63/6, 64, Baufläche 63/7, alle KG Günselsdorf, 69/1, 71, 75, 84, 88, 95, 
100/6, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/4, 1125/2, 112,6/1, 1126/2 sowie den Bauflächen 1, 69, 116, 117 
und 132, alle KG Schönau/Triesting, durch die Bezirkshauptmannschaft Baden zum Naturdenkmal 
erklärt. 

Es wurde bescheidmäßig entscheiden, dass im Bereich des Naturdenkmals jeder Eingriff, der eine 
Änderung des Pflanzenkleides, des Tierlebens sowie bestehender Boden- und Felsbildungen zur Folge 
haben würde, untersagt ist. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Bereich des Gemeindegebietes von Schönau/Triesting derzeit keine 
Widmungsmaßnahmen vorgesehen sind und der Abstand zum Gemeindegebiet von Leobersdorf 
mindestens 260 Meter beträgt, ist davon auszugehen, dass angedachte Entwicklungsmaßnahmen 
innerhalb des gegenständlichen Bereiches aufgrund der großen Entfernung keine negativen 
Auswirkungen auf das Naturdenkmal hervorrufen und das Ziel der Schutzmaßnahmen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
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Klimawandelanpassung 

Angesichts der vorgesehenen Entwicklungsmaßnahme erscheint eine Prüfung der Auswirkungen auf 
die Klimawandelanpassung aufgrund der geringen Bestimmtheit der möglichen Umsetzung auf der 
Ebene des Örtlichen Entwicklungskonzeptes aus raumordnungsfachlicher Sicht in dieser Phase und 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sinnvoll prüfbar. Vielmehr wird hierbei auf die 
Erläuterungen zur Änderung der Flächenwidmung in diesem Bereich verwiesen. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Änderungsbereich ist außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gelegen, wodurch 
mögliche Auswirkungen auf darin befindliche Schutzgüter vorweg ausgeschlossen werden können. 

1.1.4. Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Leobersdorf soll daher insofern 
abgeändert werden, als dass ŘŜǊ α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ 
ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά südlich der Günselsdorfer Straße und östlich des Wiener Neustädter Kanals in einen 
α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƪǳǊȊ-κƳƛǘǘŜƭŦǊƛǎǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿƛǊŘΦ  

Die Entwicklungsmaßnahme E04 soll Ǿƻƴ αƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎά ƛƴ 
α{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎ κ YŜǊƴƎŜōƛŜǘǎά umbenannt werden. 

Weiters soll ŘƛŜ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ƎŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎ ŀŘŀǇǘƛŜǊǘ werden. 
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1.1.5. Fotodokumentation  

Abbildung 1.4.4.1: Orthofoto des Bereiches des geplanten Schwerpunktes der Siedlungs-
erweiterung südlich der Günselsdorfer Straße 

 

Abbildung 1.4.4.2: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
der Marktgemeinde Leobersdorf 
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1.2. αWiesengasseά ό9Y3) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf / Diverse Bereiche 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 

 

¶ !ŘŀǇǘƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά 
 

1.2.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die betreffenden Grundstücke befinden sich zwischen der Südautobahn und dem westlichen Rand des 
Siedlungsgebietes südlich der Enzesfelder Straße am Ende der Wiesengasse. Die Flächen werden 
derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

5ŀǎ mǊǘƭƛŎƘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ ǎƛŜƘǘ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ŜƛƴŜ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά 
vor. Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Leobersdorf sieht für diesen 
.ŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘŜƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-CǊŜƛƘŀƭǘŜŦƭŅŎƘŜƴά ǾƻǊΦ  

1.2.2. Anlass für die geplante Entwicklungsmaßnahme 

Im aktuell rechtsgültigen ÖEK wird im Bereich der geplanten Änderung unter Punkt E06 die Maßnahme 
α9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ {ƛŜŘƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜǎά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 5ƛŜ ŘŀǊŀƴ ƎŜƪƴǸǇŦǘŜƴ wŜŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ 
sind:  RB I: Lärm- und Immissionsschutz; RB II: Verkehrserschließung; RB III: keine Gefahr durch 
100jährige Hochwasser 

 

Realisierungsbedingung RB I lässt eine Umwidmung dann erst zu, wenn der erforderliche Immissions- 
und Lärmschutz gewährleistet ist. Um eine funktionsgerechte Erschließung sicherzustellen, ist eine 
Umwidmung an die Sicherstellung der funktionsgerechten Erschließung geknüpft 
(Realisierungsmaßnahme RB II). Da sich ein minimaler Bereich im Norden des künftigen 
Siedlungsentwicklungsgebiets innerhalb des HQ100-Gefährdungsbereiches befindet, besteht die dritte 
Realisierungsbedingungen in der Sicherstellung eines Hochwasserschutzes der betroffenen Flächen 
(Realisierungsbedingung RB III). 
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Im Süden des betreffenden Bereichs sieht das Örtliche Entwicklungskonzept auch ŜƛƴŜ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ 
ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ό9мрύ ǾƻǊ. 

Angesichts der Tatsache, dass die Realisierungsbedingungen zur Widmung des Bereiches mittlerweile 
erfüllt sind und eine siedlungsstrukturell sinnvolle Umwidmung in diesem Bereich auch Bereich 
ŀƴǎǇǊƛŎƘǘΣ ŘƛŜ ƛƴ ƎŜǊƛƴƎŜƳ !ǳǎƳŀǖ ǸōŜǊ ŘƛŜ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴŜ αDǊŜƴȊŜ der künftigen 
{ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ƘƛƴŀǳǎƎŜƘŜƴΣ ǎƻƭƭ ŘƛŜǎŜ ƎŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘύ 

¶ wegen einer wesentlichen Änderung der Grundlagen, bzw. 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 

1.2.3. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen  

Das Regionale Raumordnungsprogramm Bezirk Baden weist für Umgebungsbereiche entlang der 
Triesting eine Uferzone aus und sieht keine darüber hinaus gehenden relevanten Festlegungen vor: 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

Bei den betreffenden Flächen handelt es sich um zentrumsnahe Bereiche, deren Entwicklung durch 
eine Ausweitung des Wohnbaulandes im Anschluss an bestehende Siedlungsstrukturen zielführend 
erscheint. !ǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ƴƛŎƘǘ ƭŅƴƎŜǊ ƎŜƎŜōŜƴŜƴ Cǳƴƪǘƛƻƴ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜ ŀƭǎ αwŜǘŜƴǘƛƻƴǎŦƭŅŎƘŜά ς bedingt 
nicht zuletzt durch die Inbetriebnahme des Rückhaltebeckens Fahrafeld ς können die dadurch 
freiwerdenden Flächen einer hochwertigeren Nutzung zugeführt werden. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen  

Die umgebenden Flächen sind bzw. werden künftig ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά 
gewidmet, deren Funktionalität bzw. tatsächlichen Bestandsnutzungen durch die geplanten 
Widmungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden.  
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Artenschutz 

Da sich augenscheinlich weder am Standort noch in einem relevanten Nahbereich schützenswerte 
Arten gemäß NSchG 2000 bzw. NÖ Artenschutzverordnung befinden, wird aus derzeitiger Sicht von 
keiner relevanten Auswirkung ausgegangen. Die angesprochenen Flächen (teilweise intensiv 
landwirtschaftlich genutzt) stellen offensichtlich auch keine Habitate etwaiger Vorkommen der Arten 
Hamster, Europäisches Ziesel, Zwergfledermaus und Zweifarbfledermaus dar. Dies betrifft ebenso die 
Art Waldiltis, dessen Lebensraum sich weiter südlich befindet. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Maßnahmen sind unter diesem 
Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.  

Lärm 

Gemäß www.laerminfo.at befindet sich der Maßnahmenbereich in einem lärmkritischen Bereich. Da 
mittlerweile Lärmschutzwände entlang der A2 errichtet wurden, lassen Lärmberechnungen der 
!{CLb!D ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜƴ {ŎƘƭǳǎǎ ȊǳΣ Řŀǎǎ Ŝƛƴ ƳǀƎƭƛŎƘŜǎ ƴŅƘŜǊŜǎ IŜǊŀƴǊǸŎƪŜƴ ŘŜǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ Lärmschutzwand aufgrund berechneter Lärmhöchstwerte nicht 
auszuschließen ist. 

Abbildung: Überlagerung der ASFINAG-Lärmkarten mit der angedachten Widmung 

 
Quelle: ASFINAG: Detaillärmschutzuntersuchung 2024: Lärmkarte Prognose mit LSM V9.8 
(Auswahlvariante) 2024 3-strf.  

Da es sich bei der parallel stattfindenden Umwidmung um eine Abrundung von Baulandgebieten 
handelt und mit größtenteils rd. 50 dB am Tag das ortsübliche Ausmaß an Lärm nicht überschritten 
wird, darf ƎŜƳŅǖ Ϡо !ōǎ р bm [ŅǊƳǎŎƘǳǘȊǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ Ǿƻƴ αden Höchstwerten nach § 2 abgewichen 
werden, wenn ein besonderes berücksichtigungswürdiges öffentliches Interesse (z.B. Schließung von 
Baulücken, Abrundung von Baulandgebieten) vorliegt und der äquivalente Dauerschallpegel der 

http://www.laerminfo.at/
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Widmungsfläche das tatsächliche ortsübliche Ausmaß nicht übersteigt und auf die Leitziele nach § 1 
Abs. 2 NÖ ROG 1976 Bedacht genommen wird. 

Es können somit die Lärmhöchstwerte für Bauland-Wohngebiet (45/55 dB bei Tag/Nacht) 
entsprechend um 5 dB überschritten werden und sind relevante Auswirkungen a-priori nicht zu 
erwarten. 

Lage innerhalb des Landschafsschutzgebietes 

Der Maßnahmenbereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Wienerwald", des Natura 
2000-±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ α²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘ ¢ƘŜǊƳŜƴǊŜƎƛƻƴά ǳƴŘ ŘŜǎ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴ-ǇŀǊƪǎ α²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘάΣ 
wodurch a-priori keine relevanten Auswirkungen zu erwarten sind. 

1.2.4. Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Leobersdorf soll daher insofern 
abgeändert werden, als dass ŘƛŜ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ƎŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎ ŀŘŀǇǘƛŜǊǘ 
wird. 
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1.2.5. Fotodokumentation  

Abbildung: Orthofoto des Bereiches westlich der Wiesengasse 

 

Abbildung: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der 
Marktgemeinde Leobersdorf 
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2. Abänderung des Flächenwidmungsplanes 

 
 

1. Reimerweg (F01) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: Gst. Nr. 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35 und 147/36 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 

 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αGrünland-Grüngürtel-Uferbegleitgrünά ƛƴ αBauland-Wohngebietά 
 

Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35 und 147/36, KG Leobersdorf: Umwidmung von 

αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-¦ŦŜǊōŜƎƭŜƛǘƎǊǸƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά 

2.1.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Nördlich des Reimerweges und südlich der Triesting befindet sich ein rund 340 m² großer Bereich, 
welcher ŘŜǊȊŜƛǘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ƛǎǘΦ Bei diesem Bereich handelt es sich um Teile 
der Nord-Süd-ƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜƴΣ ƪƭŜƛƴǘŜƛƭƛƎ ǇŀǊȊŜƭƭƛŜǊǘŜƴ ǳƴŘ ǸōŜǊǿƛŜƎŜƴŘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά 
gewidmeten Grundstücke Nr. 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35 und 147/36, KG Leobersdorf, 
welche einerseits zur Gänze eingefriedet sind, andererseits auch zur Gänze für private Wohnzwecke 
genutzt werden. 

2.1.2. Änderungsanlass 

Der Umwidmungsbereich befand sich bislang gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm αSüdliches 
Wiener Umlandά innerhalb einer regionalen Grünzone. Die Regionalen Raumordnungsprogramme 
wurden in der nahen Vergangenheit überabeitet und jenes auf dem Leobersdorfer Gemeindegebiet 
wurde Ǿƻƴ ŘŜƳ wŜƎƛƻƴŀƭŜƴ wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ α.ŜȊƛǊƪ .ŀŘŜƴά ŀōƎŜƭǀǎǘ. Der 
Umwidmungsbereich befindet sich dabei nicht mehr innerhalb einer ¦ŦŜǊȊƻƴŜ όǾƻǊƳŀƭǎ αwegionale 
Grünzoneάύ. 

Aufgrund der Kleinteiligkeit der Parzellenstruktur, der derzeitigen Nutzungsstruktur sowie der 
geänderten Grundlagen erscheint es längerfristig nicht zielführend von den Grundstücken am 
Reimerweg einen Teilbereich der Grundstücke für Uferbegleitgrün freizuhalten. Vielmehr erscheint es 
ŀǳǎ ǊŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎǎŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ {ƛŎƘǘǿŜƛǎŜ ȊǿŜŎƪƳŅǖƛƎΣ ŘƛŜǎŜ αwŜǎǘŦƭŅŎƘŜƴά ƛƴ Řŀǎ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ŜƛƴȊǳōŜȊƛŜƘŜƴ. 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎύ 

¶ wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Entwicklungskonzeptes dient, bzw. 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 
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2.1.3. Relevante Kriterien und Aspekte 

Überörtliche Festlegungen  

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das Regionale 
Raumordnungsprogramm Bezirk Baden weist für den gegenständlichen Bereich keine relevanten 
Festlegungen vor: 

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Im Bereich der gegenständlichen Umwidmung der Fläche Ǿƻƴ αGrünland-Grüngürtel-Uferbegleitgrünά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebietά ƛǎǘ im Örtlichen Entwicklungskonzept als Entwicklungsmaßnahme ein 
Anstreben einer nutzungsabgestimmten Ausweisung der regionalen Grünzone festgelegt. Weiters ist 
eine regionale Grünzone ausgewiesen. 

Da das Örtliche Entwicklungskonzept noch auf Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogrammes 
α{ǸŘƭƛŎƘŜǎ ²ƛŜƴŜǊ ¦ƳƭŀƴŘά ŜƴǘǎǘŀƴŘ ǳƴŘ ŘƛŜǎ ƛƳ .ŜǊƛŎƘ ŘŜǎ [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƎŜōƛŜǘŜǎ 
ƳƛǘǘƭŜǊǿŜƛƭŜ ǾƻƳ wŜƎƛƻƴŀƭŜƴ wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ α.ŜȊƛǊƪ .ŀŘŜƴά ŀōƎŜƭǀǎǘ ǿurde, ist aus dem 
ǾƻǊƘŜǊƎŜƘŜƴŘŜƴ tǳƴƪǘ α«ōŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴά ŜǊǎƛŎƘǘƭƛŎƘΣ Řŀǎǎ Ŝǎ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ƴǳƴƳŜƘǊ 
keine regionale Grünzone mehr ausgewiesen ist: 
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Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ {ǘŀƴŘƻǊǘŜǎ ŀǳǎ 
der derzeitigen Nutzung und der Bestandwidmung im Bereich des Reimerweges.  

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen  

Die geplante Änderung ist auf die derzeitig vorherrschenden Nutzungsstrukturen der betroffenen 
Liegenschaften angepasst. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Aufgrund der derzeitigen Nutzungssituation und der Art der Widmungsänderung ist von keinen 
bodenpolitisch relevanten Auswirkungen auszugehen. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Es ist aufgrund der gegenständlichen Widmungsänderung von keinen geänderten Verkehrs-
auswirkungen auszugehen. 

Artenschutz 

Da es sich bei der gegenständlichen Widmungsänderung um eine Anpassung an die realen 
Nutzungsbedingungen handelt, sind augenscheinlich keine artenschutzrelevanten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Klimawandelanpassung 

Unmittelbar auf der betreffenden Fläche oder in der Umgebung sind feststellbare Auswirkungen der 
Umwidmungsmaßnahme in Bezug auf die Klimawandelanpassung nicht zu erwarten. 

Lage innerhalb des Landschafsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich ist außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gelegen, 
wodurch mögliche Auswirkungen auf darin befindliche Schutzgüter ausgeschlossen werden können. 

2.1.4. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Leobersdorf soll daher insofern 
abgeändert werden, als dass Teile der Grundstücke Nr. 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35 und 
147/36, KG Leobersdorf, von αGrünland-Grüngürtel-Uferbegleitgrünά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebietά (rd. 
337 m²) umgewidmet werden. 
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2.1.5. Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

Abbildung: Bestandsbebauung am Reimerweg 

 

Abbildung: Orthofoto des Bereiches am Reimerweg 
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Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf 
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2. Kenntlichmachungen (F02) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: diverse Bereiche 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 

 

¶ Anpassung der Kenntlichmachungeƴ α¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƻǊά 

¶ !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αDŀǎǎǘŀǘƛƻƴά 

¶ {ǘǊŜƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αDŜŦŀƘǊŜƴōŜǘǊƛŜō mit Sicherheitszoneά 

2.2.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation / Änderungsanlass 

In der Ared Straße an der westlichen Gemeindegrenze befinden sich eine Gasstation und ein 
Transformator, welche im Flächenwidmungsplan kenntlichgemacht werden sollen. 

Im Westen auf dem Gemeindegebiet von Hirtenberg befinden sich die Seveso-Betriebe Astotec 
Automotive GmbH und die Hirtenberger Defence Europe GmbH. Aufgrund eines Sanierungskonzeptes 
für die Verringerung der Gefährdungsbereiche, bleiben die Auswirkungen (Druckwelle + 
Wärmestrahlungsdosis) innerhalb des Werksgeländes. Eine Ausweisung innerhalb des 
Flächenwidmungsplanes entbehrt daher den Grundlagen und soll gestrichen 

werden.Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

Transformator und Gasstation beim ARED-Park 
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Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf 
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3. Kleingartensiedlung (F03) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: 290/2, 291/1 und 2242 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά 
 

Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 290/2, 291/1 und 2242 (T) KG Leobersdorf: Umwidmung von α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά  

2.3.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Westlich der Autobahn A2 und südlich der Triestingtalbahn befindet sich eine Kleingartensiedlung, die 
ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ ǎŎƘƳŀƭŜƴ ²ŜƎΣ ǿŜƭŎƘŜǊ ŘŜǊȊŜƛǘ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ƛǎǘ (Gst. Nr. 
290/2, 291/1 und 2242, KG Leobersdorf), erschlossen wird. Diese Fläche ist gemäß aktuell 
rechtsgültigem Flächenwidmungsplan auch noch ŀƭǎ αǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ 9ƛǎŜƴōŀƘƴά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘƎŜƳŀŎƘǘΦ 

2.3.2. Änderungsanlass 

Die Grundstücke Nr. 290/2, 291/1 und 2242, KG Leobersdorf, ǿŜƭŎƘŜ ŀƭǎ α.ŀƘƴά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘƎŜƳŀŎƘǘ 
sind, befinden sich im Eigentum der Marktgemeinde Leobersdorf. Da die ehemalige Trasse als 
9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎǎǘǊŀǖŜ ŘŜǊ YƭŜƛƴƎŀǊǘŜƴǎƛŜŘƭǳƴƎ ŘƛŜƴǘΣ ǎƻƭƭ ŘƛŜǎŜ ƪǸƴŦǘƛƎ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά 
gewidmet werden. ½ǳŘŜƳ ǎƻƭƭ ŘƛŜ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ α.ŀƘƴά aufgrund der realen Nutzungs- und 
Grundbesitzverhältnisse gestrichen werden. 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎύ 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 

2.3.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Demgemäß soll der Flächenwidmungsplan Marktgemeinde Leobersdorf insofern abgeändert werden, 
als dass die Grundstücke Nr. 290/2 und 291/1, KG Leobersdorf, sowie Teile des Grundstückes Nr. 2242, 
KG Leobersdorf, Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αVerkehrsfläche privatά (Fläche rd. 12.985 m²) 
umgewidmet ǳƴŘ ŘƛŜ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ α.ŀƘƴά ƎŜǎǘǊƛŎƘŜƴ werden soll. 
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2.3.4. Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

Orthofoto des Bereiches westlich der Autobahn A2 (Kleingartensiedlung) 

 

Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf 
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4. Hirtenberger Straße (F04) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: .639/1 (T), 1295/4 (T), 1295/6 (T), 1295/33 (T) und 1295/50 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αBauland-Betriebsgebietά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlichά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

 

Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 1295/50 (T), YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αBauland-Betriebsgebietά ƛƴ 

αVerkehrsfläche öffentlichά 

- Gst. Nr. 1295/4 (T), KG Leobersdorf: ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-

Grüngürtel-IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ǳƴŘ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-

IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

- DǎǘΦ bǊΦ Φсофκм ό¢ύΣ мнфрκс ό¢ύ ǳƴŘ мнфрκоо ό¢ύΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 

ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά 

2.4.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Bei dem Umwidmungsbereich ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘŜ CƭŅŎƘŜƴ 
südlich der Hirtenberger Straße zwischen der Autobahn A2 und der Wiener Hochquellenleitung. 

Die östliche und die westliche Betriebsgebietsfläche werden jeweils bereits widmungsgemäß genutzt, 
die ƳƛǘǘƛƎ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘŜ CƭŅŎƘŜ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊȊŜƛǘ ōǊŀŎƘΦ 

Die umgebenden Grundstücke weisen die Widmung αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ōȊǿΦ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ŀǳŦ. Der Flächenwidmungsplan bildet im 
Bereich der genutzten Flächen nicht die realen Nutzungsbedingungen ab und entspricht auch nicht 
den Grundbesitzverhältnissen. 

2.4.2. Änderungsanlass 

Um eine Widmungssituation zu schaffen, die weitestgehend den realen Gegebenheiten entspricht, soll 
ŘƛŜ ǿŜǎǘƭƛŎƘŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎƎǊŜƴȊŜ ŘŜǎ ǀǎǘƭƛŎƘ ƎŜƭŜƎŜƴŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘǎά ŀƴ ŘƛŜ 
Grundstücksgrenze (gemäß DKM) gelegt werden. Für die optimale Erschließung der Grundstücke wird 
es außerdem als erforderlich erachtet den Verlauf der öffentlichen Verkehrsflächen anzupassen und 
eine funktionsgerechte Breite von 12 Meter festzulegen.  
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Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎύ 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 

2.4.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Demgemäß soll der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Leobersdorf insofern abgeändert 
werden, als dass Teile des Grundstückes 1295/50, KG Leobersdorf, Ǿƻƴ αBauland-Betriebsgebietά ƛƴ 
αVerkehrsfläche öffentlichά (rd. 868 m²), Teile des Grundstücks Nr. 1295/4, KG Leobersdorf, von 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά όǊŘΦ по Ƴчύ ǳƴŘ Ǿƻƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-IƻŎƘǉǳŜƭƭŜƴǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όǊŘΦ пм Ƴчύ und Teile 
der Grundstücke Nr. 639/1, 1295/6 ǎƻǿƛŜ мнфрκооΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά όǊŘΦ 976 m²) umgewidmet werden. 

2.4.4. Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

Abbildung: Bereich südlich der Bundesstraße 18 
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Abbildung: Orthofoto des Bereiches zwischen Südautobahn und Wiener Hochquellenleitung  

 

Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf 
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5. Schmelzgasse (F05) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: Gst. Nr. 1176/12 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αBauland-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 
 

Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 1176/12 (T), YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αBauland-Betriebsgebietά ƛƴ 

α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όrd. 439 m²) 

2.5.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

An der westlichen Gemeindegrenze Richtung Enzesfeld-Lindabrunn befindet sich eine etwa 2,7 ha 
ƎǊƻǖŜ CƭŅŎƘŜΣ ǿŜƭŎƘŜ ƎŜƳŅǖ ŀƪǘǳŜƭƭ ǊŜŎƘǘǎƎǸƭǘƛƎŜƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Betriebsgebiet-ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ƛǎǘΦ  5ŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ŜƛƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΣ ǿƻōŜƛ Řŀǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƳ {ǸŘƻǎǘŜƴ ŘƛǊŜƪǘ ŀƴ ŘƛŜ 
Gemeindegrenze angrenzt. 

5ŀǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Betriebsgebiet-ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜά ǿƛǊŘ ōƛǎƭŀƴƎ ƴƛŎƘǘ ǿƛŘƳǳƴƎǎƎŜƳŅǖ ƎŜƴǳǘȊǘΦ 
Die Verkehrsflächen im Norden und Osten weisen eine Breite von rd. 14 Meter auf. Die gewidmete 
Verkehrsfläche im Westen und Südwesten hat lediglich eine Breite von 9,5 bis 10 Meter und ist baulich 
noch nicht hergestellt. 

2.5.2. Änderungsanlass 

Um eine funktionsgerechte Erschließung des Betriebsgebiets ermöglichen zu können, soll die 
Verkehrsfläche, welche von Norden nach Südosten verläuft auf eine Breite von 12 Meter festgelegt 
ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ǎƻƳƛǘ Ŝƛƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎ bǊΦ ммтсκмнΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Betriebsgebiet-
emissionsaǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ǳƳƎŜǿƛŘƳŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎύ 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 

2.5.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Demgemäß soll der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Leobersdorf insofern abgeändert 
ǿŜǊŘŜƴΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ Ŝƛƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜǎ ммтсκмнΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Betriebsgebiet-
ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όǊŘΦ поф Ƴчύ ǳƳƎŜǿƛŘƳŜǘ ǿƛǊd. 
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2.5.4. Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

Schmelzgasse Blick Richtung Süden Schmelzgasse ς Blick Richtung Nordwesten 

  
  

Orthofoto des Bereiches südlich der ARED-Straße  
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Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf 
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6. {ǸŘƭƛŎƘ αGünselsdorfer Straßeά όα[Ŝƻ hǎǘάύ (F06, F24) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: Gst. Nr. 1100/3 (T) / 1100/5 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Umwidmung von αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-
ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ 
Betriebe, auf welchen Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen 
sind, als diese für eine überwiegende betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal 
ein Ausmaß von 1% der rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-
ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ 
Betriebe, auf welchen Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen 
sind, als diese für eine überwiegende betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal 
ein Ausmaß von 1% der rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-lärmschutzoptimierte 
.ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜΣ ŀǳŦ ǿŜƭŎƘŜƴ 
Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine 
überwiegende betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal ein Ausmaß von 1% der 
rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά 
 

Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 1100/3 (T), YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αGrünland-Grüngürtel-

Siedlungsgliederungά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά (rd. 685 m²) und in 

α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όǊŘΦ пΦмну ƳчύΣ ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ 

α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όǊŘΦ мΦммп Ƴчύ 

- DǎǘΦ bǊΦ ммллκоΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-Siedlungs-

ƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ 

.ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜΣ ŀǳŦ ǿŜƭŎƘŜƴ ²ƻƘƴƎŜōŅǳŘŜ ǎƻǿƛŜ 

sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine überwiegende 

betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal ein Ausmaß von 1% der rechnerisch 

ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) (Fläche rd. 6.132 m²) und in 

αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά όCƭŅŎƘŜ ǊŘΦ сур ƳчύΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- und 
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CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ 

.ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜΣ ŀǳŦ ǿŜƭŎƘŜƴ ²ƻƘƴƎŜōŅǳŘŜ ǎƻǿƛŜ 

sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine überwiegende 

betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal ein Ausmaß von 1% der rechnerisch 

ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) (Fläche rd. 85.905 m²) und in 

αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά όCƭŅŎƘŜ ǊŘΦ 73 Ƴчύ ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-

{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ 

.ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜΣ ŀǳŦ ǿŜƭŎƘŜƴ ²ƻƘƴƎŜōŅǳŘŜ ǎƻǿƛŜ 

sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine überwiegende 

betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal ein Ausmaß von 1% der rechnerisch 

ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) (Fläche rd. 53 m²) und in 

(Grünland-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά όCƭŅŎƘŜ ǊŘΦ 37 m²) 

- DǎǘΦ bǊΦ ммллκрΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-

{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎϦ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά όCƭŅŎƘŜ ǊŘΦ орп Ƴчύ 

2.6.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die Günselsdorfer Straße verläuft vom Bahnhof Leobersdorf Richtung Osten und verbindet 
Leobersdorf mit der Nachbargemeinde Günselsdorf. Die Flächen nördlich der Günselsdorfer Straße 
ǎƛƴŘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ǎƻǿƛŜ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebiet-!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎȊƻƴŜά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ Neben der als 
Aufschließungszone gewidmeten und noch nicht freigegeben Fläche ist auch ein überwiegender Anteil 
des restlichen Baulandes bislang nicht widmungsgemäß genutzt. 

Das Grundstück Nr. 1100/3, KG Leobersdorf, ist in dem Bereich direkt südlich der Günselsdorfer Straße 
gelegen und ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ǳƴŘ ŘŀǊŀƴ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ Für den Bereich gibt es ein genehmigtes Projekt durch die 
Landesstraßenplanung, welches nicht zuletzt eine Verbreiterung der Straße für einen Kreisverkehr 
vorsieht. 

2.6.2. Änderungsanlass 

Wesentlicher Hintergrund zur Abänderung des Flächenwidmungsplanes im angegebenen Bereich stellt 
ŘƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜΣ ƪǳǊŦǊƛǎǘƛƎŜ «ōŜǊǎƛŜŘƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ [ŜƛǘōŜǘǊƛŜōŜǎ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ όαƎǿǘ DƳōIάύ 
samt erforderlicher betrieblicher Erweiterungsmöglichkeiten dar. Diese Maßnahme dient in erster 
Linie der Unterstützung des Verbleibs des Leitbetriebes in der Gemeinde und ist kurz- bis mittelfristig 
umzusetzen, wodurch der Flächenwidmungsplan in Anlehnung an die parallel stattfindende Änderung 
des Örtlichen Entwicklungskonzeptes abgeändert werden muss. 

Weiters hat gemäß dem Leitziel unter §1 Abs 2 Z 3 NÖ ROG die Siedlungsentwicklung innerhalb von 
oder im unmittelbaren Anschluss an Ortsbereiche zu erfolgen, wobei eine flächensparende verdichtete 
Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, sowie Bedachtnahme auf die 
Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel angestrebt werden soll. 

Vor diesem Hintergrund und angesichts des abschätzbaren Bedarfs an zusätzlichem betrieblich 
nutzbarem Bauland soll der gegenständliche, südlich der Günselsdorfer Straße gelegene Bereich 
ƪǸƴŦǘƛƎ ŀƭǎ αBauland-Kerngebietά gewidmet werden. Bauland-Kerngebiet definiert sich gemäß §16 Abs 
м ½ н ŀƭǎ .ŜǊŜƛŎƘŜΣ αdie für öffentliche Gebäude, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, 
Wohngebäude sowie für Betriebe bestimmt sind, welche sich dem Ortsbild eines Siedlungskernes 
harmonisch anpassen und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder 
Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche Einwirkung auf die Umgebung verursachen. Die 
Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 17 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) darf nicht über 
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1 betragen. ²ŜƛǘŜǊǎ ōŜǎŀƎǘ Ϡмс !ōǎ р bm whDΣ Řŀǎǎ αΧBauland-Kerngebiet Χerforderlichenfalls ganz 
oder für Teilbereiche hinsichtlich der speziellen Verwendung näher bezeichnet werden (z. B. 
Verwaltungs- und Schulungsgebäude, emissionsarme Betriebe u. dgl.) darf.ά 

Vor diesem Hintergrund und der intendierten Übersiedlung des Leitbetriebes samt 
9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ Ŝǎ ȊǿŜŎƪƳŅǖƛƎ ŜƛƴŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘ α.Y-B-ƭǎƻ.ά 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎύ 

¶ wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Entwicklungskonzeptes dient, bzw. 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 

Im örtlichen Entwicklungskonzept ist als Realisierungsbedingung unter anderem die Sicherstellung 
einer funktionsgerechten Erschließung festgelegt. Gemäß § 1 NÖ ROG 2014 idgF kommt der 
Verlagerung des Verkehrs auf jene Verkehrsträger, welche die vergleichsweisen geringsten negativen 
Auswirkungen haben, als generelles Leitziel der Raumordnung eine besondere Bedeutung zu. Auch im 
Ziele- und Maßnahmenkatalog der Marktgemeinde Leobersdorf kommt der Attraktivierung des nicht 
motorisierten Verkehrs eine hohe Bedeutung zu. 

Um eine Siedlungsentwicklung im angesprochenen Bereich, welcher vor allem auch durch seine hohe 
Lagegunst und die Nähe zum Bahnhof Leobersdorf begünstigt ist, zu ermöglichen, ist es erforderlich, 
eine funktionsgerechte Erschließung herzustellen. Eine Anpassung des Flächenwidmungsplanes an das 
nunmehr von der Landesstraßenplanung genehmigte Straßenbauprojekt ist daher zielführend. 

2.6.3. Relevante Kriterien und Aspekte 

Überörtliche Festlegungen  

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu überörtlichen 
Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das Regionale Raumordnungs-
programm Bezirk Baden sieht für den gegenständlichen Bereich ς bis auf eine im Süden entlang des 
Hochwassergrabens verlaufende Uferzone - keine relevanten Festlegungen vor: 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept ist die Fläche unter dem Punkt E05 als Schwerpunkt der 
Siedlungserweiterung (Wohnbauland) ausgewiesen. Als Realisierungsbedingung ist dafür der Wegfall 
des HQ-100 Überflutungsrisikos genannt, die Sicherstellung eines entsprechenden Immissions- und 
Lärmschutzes, sowie die Sicherstellung einer funktionsgerechten Erschließung. 

Weiters sieht das Örtliche Entwicklungskonzept an der B18 die Schaffung von attraktiven Rad- und 
Fußverbindungen vor: 

 

Zu den Festlegungen ist anzumerken, dass in der parallel vorgesehenen Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes dieses insofern abgeändert werden sollΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ ŘŜǊ α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ 
ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǊ DǸƴǎŜƭǎŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ǀǎǘƭƛŎƘ ŘŜǎ 
²ƛŜƴŜǊ bŜǳǎǘŅŘǘŜǊ Yŀƴŀƭǎ ƛƴ ŜƛƴŜƴ α{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƪǳǊȊ-/mittelfristigen Siedlungserweiterung 
ό²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘύά ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿƛǊŘΦ  

5ƛŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜ 9лп ǎƻƭƭ Ǿƻƴ αƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎά ƛƴ 
α{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘǎ κ YŜǊƴƎŜōƛŜǘǎά ǳƳōŜƴŀƴƴǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

²ŜƛǘŜǊǎ ǎƻƭƭ ŘƛŜ αDǊŜƴȊŜ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ƎŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎ ŀŘŀǇǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ 
betreffenden Widmungsmaßnahme aus dem konkreten Standortbezug, welcher keine alternativen 
betrieblichen Standortüberlegungen zulässt όǎΦŀΦ ōŜƛƭƛŜƎŜƴŘŜǎ αSiedlungsstrukturelles Gesamtkonzept 

όaŀǎǘŜǊǇƭŀƴύ [Ŝƻ hǎǘά) und eine Prüfung alternativer Standorte für die vorgesehene 
Widmungsmaßnahme daher als obsolet erscheinen lässt. 

Die Festlegung des Bereichs als Schwerpunkt künftiger Siedlungsentwicklung im ÖEK bringt die 
Notwendigkeit bestehende Widmungen zu adaptieren, um eine möglichst standortgemäße 
Entwicklung sicherstellen zu können. Dies bezieht sich in dem Fall auf die Herstellung adäquater 
Verkehrsflächen. 

Eine ordnungsgemäße Wasserversorgung und eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung als 
Grundausstattung sind sichergestellt. 
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Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen  

Entlang der Straße ist ein αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtelά gewidmet mit der Funktionsbezeichnung 
α{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎάΦ .Ŝƛ ŜƛƴŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƴ ŘŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ ŜƛƴŜ 
siedlungsgliedernde Fläche als nicht länger erforderlich, da sowohl nördlich als auch südlich der 
Bundesstraße 18 Wohnbauland gewidmet sein wird. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Aspekte der Bodenpolitik wurden vertieft im beiliegenden .ŜǊƛŎƘǘ ȊǳƳ α{ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜƴ 
Gesamtkonzept (Masterplan [Ŝƻ hǎǘά ς .ŜǊŜƛŎƘ DǸƴǎŜƭǎŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜΣ нрпп [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦά ƎŜǇǊǸŦǘ ǳƴŘ 
dahingehend ς anhand einer in Anlehnung an die Methodik der Strategischen Umweltprüfung 
durchgeführten Analyse ς festgestellt, dass die angedachten Widmungsmaßnahmen den Zielen des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes bestmöglich entsprechen. 

Baulandmobilisierende Maßnahmen gemäß §14 Abs 1 NÖ ROG 2014 

Bei der Widmung von Bauland sind gemäß § 17 NÖ ROG geeignete Maßnahmen zur 
Baulandmobilisierung sowie zur flächensparenden Inanspruchnahme anzuwenden. Diesem 
Erfordernis soll durch Abschluss eines Raumordnungsvertrages entsprochen werden. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

DŜƳŅǖ Ϡмп !ōǎ н ½ н ǎƛƴŘ αōei allen Widmungsmaßnahmen deren Verkehrsauswirkungen 
abzuschätzen und es ist auf eine funktionsgerechte Anbindung an die bestehenden Verkehrsstrukturen 
zu achten. Die Verkehrsanbindung ist so vorzunehmen, dass 

- unter Berücksichtigung der regionalen und lokalen Gegebenheiten ein möglichst hoher Anteil 
des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im Umweltverbund (zu Fuß, Rad, Öffentlicher Verkehr) 
abgewickelt werden kann, 

- die größtmögliche Vorsorge für die Verkehrssicherheit getroffen wird, 

- die übergeordnete Verkehrsfunktion von Landesstraßen, insbesondere bei Ortsumfahrungen 
und Freilandbereichen, durch Anbau und Grundstückszufahrten nicht beeinträchtigt wird und 

- keine unzumutbaren Störungen für andere Nutzungen bewirkt werden. 

Wenn eine funktionsgerechte Anbindung erst durch zusätzliche Maßnahmen im Verkehrsnetz erreicht 
werden kann, so ist die Umsetzung dieser Maßnahmen möglichst flächensparend sicherzustellen. Die 
Verkehrsauswirkungen dürfen die zum Zeitpunkt der Widmungsmaßnahme vorhandene 
Verkehrsqualität im umgebenden Straßennetz nicht wesentlich beeinträchtigen und für die jeweilige 
Straßenkategorie nicht unverhältnismäßig sein. Erforderlichenfalls ist die Anzahl der zulässigen 
Fahrten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen pro Baulandfläche und Tag zu beschränken.ά 

Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen wurde eine vertiefte Verkehrsuntersuchung durch ein 
Verkehrsplanungsbüro beauftragt und wurden in Anlehnung an die Vorgaben des NÖ ROG 
entsprechende Prüfungen vorgenommen, welche den Auflageunterlagen beiliegen. 

Artenschutz 

Für die gegenständliche Fläche sind keine artenschutzrelevanten Tier- oder Pflanzenvorkommen 
bekannt. Sie liegt zudem außerhalb von Schutzgebieten, sodass auch in diesem Sinne augenscheinlich 
keine relevanten Auswirkungen absehbar sind. 
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Naturschutz ς Naturdenkmäler 

In rund 50 Meter Entfernung von der östlichen Grenze des Untersuchungsgebietes, auf der 
gegenüberliegenden Seite der Kirchengasse auf Gemeindegebiet von Schönau an der Triesting 
ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭ α{ŎƘƭƻǎǎǇŀǊƪ {ŎƘǀƴŀǳ ŀƴ ŘŜǊ ¢ǊƛŜǎǘƛƴƎάΥ 

Abbildung 3: Bestehendes Naturdenkmal in der Nähe des Untersuchungsgebietes 

 

§12 des NÖ Naturschutzgesetzes besagt bezüglich Naturdenkmälern Folgendes: 

αόнύ {ƻǿŜƛǘ ŘƛŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎ ŜƛƴŜǎ bŀǘǳǊƎŜōƛƭŘŜǎ ŦǸǊ ŘŜǎǎŜƴ 9ǊǎŎƘŜƛƴǳƴƎǎōƛƭŘ ƻŘŜǊ ŘŜǎǎŜƴ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ 
mitbestimmende Bedeutung hat, kann diese in den Naturdenkmalschutz einbezogen werden. 

(3) Am Naturdenkmal dürfen keine Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot 
bezieht sich auch auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen erhebliche Auswirkungen auf das Naturdenkmal 
ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz und der Pflege des 
bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭŜǎ ŘƛŜƴŜƴ ǳƴŘ ƛƳ 9ƛƴǾŜǊƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊōŜƘǀǊŘŜ ƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 

Gemäß §12 NÖ NSchG 2000 sind auch Ausstrahlungswirkungen auf das Schutzgebiet zu beachten. Die 
im Naturdenkmalbescheid genannten Ausweisungsgründe bzw. Schutzgüter stellen sich dabei wie 
folgt dar: 

Mit Bescheid vom 14.12.1987 wurde der Schlosspark Schönau/Triesting mit den Grundstücken Parz. 
Nr. 62/1, 62/2, 63/2, 63/3, 63/6, 64, Baufläche 63/7, alle KG Günselsdorf, 69/1, 71, 75, 84, 88, 95, 
100/6, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/4, 1125/2, 112,6/1, 1126/2 sowie den Bauflächen 1, 69, 116, 117 
und 132, alle KG Schönau/Triesting, durch die Bezirkshauptmannschaft Baden zum Naturdenkmal 
erklärt. 

Es wurde bescheidmäßig entscheiden, dass im Bereich des Naturdenkmals jeder Eingriff, der eine 
Änderung des Pflanzenkleides, des Tierlebens sowie bestehender Boden- und Felsbildungen zur Folge 
haben würde, untersagt ist. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Bereich des Gemeindegebietes von Schönau/Triesting derzeit keine 
Widmungsmaßnahmen vorgesehen sind und der Abstand zum Gemeindegebiet von Leobersdorf 
mindestens 260 Meter beträgt, ist davon auszugehen, dass angedachte Widmungsmaßnahmen 
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innerhalb des gegenständlichen Bereiches aufgrund der großen Entfernung keine negativen 
Auswirkungen auf das Naturdenkmal hervorrufen und das Ziel der Schutzmaßnahmen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 

Klimawandelanpassung 

Die Marktgemeinde Leobersdorf hat bei der letzten Überarbeitung des Bebauungsplanes in den 
Festlegungen der Bebauungsvorschriften besonderes Augenmerk auf Aspekte der 
Klimawandelanpassung gelegt, wie Versickerung von Regenwässern, eine Beschränkung der 
versiegelten Fläche von Bauplätzen, die Ausgestaltung und Bepflanzung oberirdischer PKW-Stellplätze 
und die verpflichtende Begrünung von Dachflächen ab einer bestimmten Größe. So kann eine 
klimawandelgerechte Nutzung von Baulandflächen sichergestellt werden. 

Lage innerhalb des Landschafsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich ist außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gelegen, 
wodurch mögliche Auswirkungen auf darin befindliche Schutzgüter ausgeschlossen werden können. 

2.6.4. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Leobersdorf soll insofern abgeändert 
ǿŜǊŘŜƴΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ ¢ŜƛƭŜ ŘŜǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜǎ bǊΦ ммллκоΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά όǊŘΦ пΦтфо Ƴчύ ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όǊŘΦ пΦмну Ƴчύ ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά όǊŘΦ мΦммп Ƴчύ ǳƳƎŜǿƛŘƳŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

Der rechtskräftige Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Leobersdorf soll außerdem 
dahingehend abgeändert werden, als dass Teile des Grundstücks Nr. 1100/3, KG Leobersdorf, von 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά 
Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ .ŜǘǊƛŜōŜΣ ŀǳŦ ǿŜƭŎhen Wohngebäude 
sowie sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, als diese für eine überwiegende 
betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal ein Ausmaß von 1% der rechnerisch 
ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) (rd. 6.132 Ƴчύ ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- 
ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά όǊŘΦ сур ƳчύΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Land- ǳƴŘ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-
ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳŜ 
Betriebe, auf welchen Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen nur insoweit zuzulassen sind, als 
diese für eine überwiegende betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und maximal ein Ausmaß 
von 1% der rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück annehmen) (rd. 85.905 m²) 
ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά όǊŘΦ 73 Ƴчύ ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƭŅǊƳǎŎƘǳǘȊƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ά όCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ 
emissionsarme Betriebe, auf welchen Wohngebäude sowie sonstige Wohnnutzungen nur insoweit 
zuzulassen sind, als diese für eine überwiegende betriebliche Nutzung vorhanden sein müssen und 
maximal ein Ausmaß von 1% der rechnerisch ermittelten Gesamtgrundrissfläche je Grundstück 
annehmen) (rd. 53 Ƴчύ ǳƴŘ ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά όǊŘΦ 37 m²) und Teile des 
DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎ bǊΦ ммллκрΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-{ƛŜŘƭǳƴƎǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƛƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά όǊŘΦ орп Ƴчύ ǳƳƎŜǿƛŘƳŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
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2.6.5. Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

!ōōƛƭŘǳƴƎΥ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǎ α{ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜƴ DŜǎŀƳǘƪƻƴȊŜǇǘŜǎ [Ŝƻ hǎǘά 

 

Abbildung: Einreichplan - Straßenprojekt Günselsdorfer Straße 
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Günselsdorfer Straße Blick Richtung Osten 

 

Derzeitige Nutzungssituation südlich der Günselsdorfer Straße Blick Richtung Südwesten 
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Orthofoto des Bereiches südlich der B18 (Günselsdorfer Straße) 

 

Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf (F06 und F24) 
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7. Günselsdorfer Straße 1 (F07) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leobersdorf: Gst. Nr. 1118/2 (T), 1121 (T) und 1123/4 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 

 

¶ Umwidmung von αVerkehrsfläche öffentlichά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά 
mit dem Zusatz einer höchstzulässigen Geschoßflächenzahl von 2,5 bzw. 3,0 

 

Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- DǎǘΦ bǊΦ мммуκн ό¢ύΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 

α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά (rd. 461 m²) 

- Gst. Nr. 1121 (T), KD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αVerkehrsfläche öffentlichά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-

YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ ŜƛƴŜǊ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ 

von 2,5 (rd. 26 m²) respektive 3,0 (rd. 167 m²) ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά (rd. 5 m²) 

- Gst. Nr. 1123/4 (T)Σ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-

YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ ŜƛƴŜǊ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ 

von 3,0 (rd. 38 m²) ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά (rd. 1.330 m²) 

2.7.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der betreffende Bereich befindet an der Günselsdorfer Straße in unmittelbarer Nähe zum Wiener 
Neustädter Kanal und ist derzeit als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet.  

2.7.2. Änderungsanlass 

¢ŜƛƭŜ Ǿƻƴ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ bǊΦ мммуκнΣ YD [ŜƻōŜǊǎŘƻǊŦΣ ǎƻƭƭŜƴ ƪǸƴŦǘƛƎ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά ŀƭǎ 
Anpassung an die realen Eigentums- und Nutzungsverhältnisse gewidmet werden. Eine entsprechende 
geringfügige Anpassung der Widmungsgrenze soll auch auf Gst. Nr. 1121 erfolgen, indem ein als 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƎŜǿƛŘƳŜǘŜǊ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘ ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet für nachhaltige 
.ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ ŜƛƴŜǊ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ нΣр ōȊǿΦ оΣл und in 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Kleinflächige ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜ Ǿƻƴ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ bǊΦ ммноκп ǿŜǊŘŜƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ ŜƛƴŜǊ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ 
DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ оΣл ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά ǳƳƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

Somit ist gemäß den Bestimmungen des § 25 bm whD нлмп ƛŘƎC όαÄnderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammesά κ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎύ 

¶ wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwicklungsdefiziten 
dient 

der raumordnungsrechtlich erforderliche Änderungsanlass gegeben. 
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2.7.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der Flächenwidmungsplan Marktgemeinde Leobersdorf soll daher insofern abgeändert werden, als 
dass ein Teil von Grundstück Nr. 1118/2, KG Leobersdorf, von α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά (rd. 1.796 m²) umgewidmet wird.  

Teile von Gst. Nr. 1121, KG Leobersdorf, werden Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ ŜƛƴŜǊ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ 
нΣр ǊŜǎǇŜƪǘƛǾŜ оΣл ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά umgewidmet. 

Grundstück Nr. 1123/4, KG Leobersdorf, wird zum Teil von α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ ŜƛƴŜǊ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ DŜǎŎƘƻǖŦƭŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ 
3,0 (rd. 231 Ƴчύ ǳƴŘ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǇǊƛǾŀǘά umgewidmet. 

2.7.4. Fotodokumentation / Änderungsübersicht 

Abbildung: Bestehende Nutzungen im Bereich östlich des Bahnhofs Leobersdorf und nördlich der B18 
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Abbildung: Orthofoto des Bereiches nördlicher der Günselsdorfer Straße entlang des Wiener Neustädter 
Kanals 

 

Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Leobersdorf 

 

  














































































































































